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TeilA

SATZUNG

Der Gemeinderatder GemeindeLauchringenhat den Bebauungsplan
"Im Eichle" auf Gemarkung Unterlauchringenunter Zugrundelegung
der nachstehendenRechtsvorschriftenam 06.02.2014 als Satzung
beschlossen.

Bundesrecht

BauGB Baugesetzbuchin der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durchArtikel 1 desGesetzesvom 11.06.2013(BGBl. I S.
1548).

BauNVO Verordnungüber die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung)i. d. F. der Bekanntmachung
vom 23.01.1990(BGBl. I S. 132), zuletzt geändertdurch
Artikel 2 desGesetzesam 11.06.2013(BGBl. I S. 1548).

BNatSchG Gesetz über Naturschutzund Landschaftspflege(Bun
desnaturschutzgesetz)vom 29.07.2009, (BGBl. I S.
2542), zuletzt geändertdurch Artikel 7 des Gesetzes
vom 21.01.2013(BGBl. I S. 95).

PlanzV Verordnungüber die Ausarbeitungder Bauleitpläneund
überdie DarstellungdesPlaninhalts(Planzeichenverord
nung) vom 18.12.1990(BGBl. 1991 I S. 58), geändert
durchArtikel 2 desGesetzesvom 22.07.2011(BGBl. I S.
1509).

Landesrecht

LBO

GemO

NatschG

Landesbauordnungfür Baden-Württembergi. d. F. der
Bekanntmachungvom 05.03.2010(GBl. S. 357, 416),
zuletzt geändertdurch Gesetz vom 16.07.2013 (GBl.
S. 209).

Gemeindeordnungfür Baden-Württembergi. d. F. vom
24.07.2000(GBl. S. 581, 698), zuletzt geändertdurch
Artikel 1 desGesetzesvom 16.04.2013(GBl. S. 55).

Naturschutzgesetzfür Baden-Württembergi. d. F. vom
13.12.2005(GBl. S. 745, 2006 S. 319), zuletzt geändert
durch Artikel 13 desGesetzesvom 17.12.2009(GBl. S.
809).
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TeilA

SATZUNG
Fortsetzung...

§1
RÄUMLICHERGELTUNGSBEREICH

Der räumlicheGeltungsbereichdes Bebauungsplanesergibt sich aus
den Festsetzungenim Lageplan(Bl. 2).

§2
BESTANDTEILEDER SATZUNG

Der Bebauunqsolanbestehtaus:
B. Begründung (1.-11.) i.d.F. vom 06.02.2014

C. Textliche Festsetzungen (I.-Ill.) i.d.F. vom 06.02.2014

D. Planteil

FlächennutzungsplanderWG (Bl. 1) i.d.F. vom 28.11.2012

(Auszug)
Lageplan (Bl. 2) i.d.F. vom 06.02.2014

Schemaschnitt (Bl. 3) i.d.F. vom 06.02.2014

Gestaltungsplan (Bl. 4) i.d.F. vom 06.02.2014

StädtebaulichesGesamtkonzept (Bl. 5) i.d.F. vom 06.02.2014

§3
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrigim Sinnevon § 75 LBOhandelt,wer den aufgrundvon
§ 9 (4) BauGB in Verbindungmit § 74 LBO getroffenenFestsetzungen
desBebauungsplaneszuwiderhandelt.

§5
INKRAFTTRETEN

DieserBebauungsplantritt mit der ortsüblichenBekanntmachungnach
§ 10 BauGBin Kraft.

Lauchringen,den06.02.2014

i ml f
ThomasSchäuble

Bürgermeister
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GrenzendesBebauungsplanes- Lageplanausschnitt

(Darstellungunmaßstäblich)

GemarkungTiengen

Seite3
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Teil B 1- Anlassfür die AufstellungdesBebauungsplanes
BEGRÜNDUNG Auf GemarkungUnterlauchringenstehenderzeit keine neuen Bauland

flächen mehr zur Verfügung, das Neubaugebiet„Unterstöcken" ist
vollständig belegt. Zu den im BestandvorhandenenBaulückenzählt
auchdie derzeitnoch unbebauteFlächeim Gewann„Im Eichle".
Das Gebiet bestehtausvier Grundstücken/ Grundstücksteilen,wovon
ein Grundstücknun bebautwerden soll. Die unbebauteFläche stellt
baurechtlich einen Außenbereich im Innenbereich dar und erfüllt
deshalbnicht die Bedingungennach§ 34 BauGB.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes„Im Eichle" begründetsich auf
den dringendenWunscheinesBürgersder GemeindeLauchringenzur
ErstellungeinerWohnbebauungauf GemarkungUnterlauchringen.

Der Gemeinderatder GemeindeLauchringenunterstütztdas Bauvor
habenund hat deshalbam 10.10.2013die Aufstellung desBebauungs
planes "Im Eichle" als B-Plan der Innenentwicklung gemäß § 13a
BazGB im beschleunigtenVerfahrenauf GemarkungUnterlauchringen
gemäß§§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 BauGBbeschlossen.

2. Ziele und ZweckedesBebauungsplanes
Mit der Realisierungder Bebauung„Im Eichle" möchtedie Gemeinde
Lauchringen der konstanten Nachfrage nach Wohnbauflächenfür
Bürgerinnen und Bürger der GemeindeLauchringen auf Gemarkung
Unterlauchringen Rechnung tragen. Mit dem Bebauungsplan„Im
Eichle" sollen die planungsrechtlichenVoraussetzungenfür einen
Lückenschluss innerhalb der bestehendenBebauung geschaffen
werden.

Für die Gesamtfläche wurde ein städtebaulichesGesamtkonzept
entwickelt, die Flächebietet insgesamtfür ca. 12-15Einheiten Platz
(s. Lageplan Blatt 5). Die geplanteBebauungdes GrundstücksFlst.
450/8 stellt dabeiden Beginn der Realisierungdar und ist auf daso. g.
Konzept abgestimmt.Der Zeitraum einer Gesamtbebauungist derzeit
nicht absehbar.

Die städtebaulicheZielvorstellung für das Gebiet zum Bebauungsplan
„Im Eichle" orientiert sich bei der Festlegungvon Bebauungsdichte,
Baustrukturund Hausforman der vorhandenen,im Süden,Westenund
Osten angrenzendenWohnbebauung.Die horizontale und vertikale
Ausrichtungder Baukörperist denVorgabenausdem Bestandund der
Topographiegeschuldet.

planungsbüro+ vemnessungsbürok a i s e r,daimlerstraße15, 79761 waldshut-tiengen,tel.: 07741/9211-0,fax: 07741/9211-22
O:\Projekte\13\1326\MSWord\B-Plan\Pr\105_BPL-B-01.docx

1



j"3

GemeindeLauchringen
Bebauungsplan„Im Eichle"
als B-Plan der Innenentwicklunggemäß§ 13a BauGB
aufGemarkungUnterlauchringen

EndgültigeFassungvom 06.02.2014 Seite2

TeilB

BEGRÜNDUNG
Fortsetzung...

Der B-Plan „Im Eichle" trägt primär dazu bei, die Abwanderung
einheimischer Bauinteressentenzu verhindern. Mit der gewählten
Bebauungsdichtezur Gesamtflächewird dem Grundsatz, mit Grund
und Boden sparsamumzugehen,Rechnung getragen (§ 1 Abs. 5
BauGB).

3. Flächennutzungsplan
Die GemeindeLauchringengehört der VereinbartenVerwaltungsge
meinschaft(WG) Waldshut-Tiengen,Dogern, Lauchringenund Weil
heim an.

Aktuell gültig ist der Flächennutzungsplander WG vom 01.03.1991,
zuletztgeändertmit Feststellungsbeschlussvom 15.11.2011, Änderung
genehmigt am 09.11.2012, wirksam durch Bekanntmachungvom
28.11.2012.

Die Flächen im räumlichenGeltungsbereichdes B-Planes„Im Eichle"
sind als Wohnbauflächen(W) ausgewiesen(s. D. Planteil, Flächen
nutzungsplan,Blatt 1 - Auszug). Der Bebauungsplan„Im Eichle" kann
somitausdem Flächennutzungsplanentwickeltwerden.

4. Planungsgebiet
Das Gebiet zum B-Plan „Im Eichle" liegt auf Gemarkung Unter
lauchringender GemeindeLauchringen.Es umfasstdie im Lageplan
(Blatt 2) dargestelltenund nachfolgendzusammengefasstenFlächen.

Flst. Nr. Gesamtfläche B-Planfläche Bemerkung Nutzung
m2 m2 (It. Grundb.)

450 2.553 2.553 BPL

450/7 5.250 5.250 A

450/8 1.622 1.622 BPL

457 1.837 121 Teilfläche Straße

Gesamtfläche

entspricht ca.
BPL Bauplatz
A Ackerland

9.546 m2

0,95 ha

Das B-Plangebietwird im Norden durch das Areal der Bahnstrecke
4000 Mannheim (Basel) - Konstanz begrenzt, im Osten bildet die
Eichlestraße die Abgrenzung. Im Süden schließt die bestehende
Bebauungentlang der Albertstraßean, im Westen begrenztdie Dr.-
Umau-StraßedasüberplanteAreal.
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Teil B Das gesamteGebiet hat eine Größe von ca. 0,95ha, welche eine
BEGRÜNDUNG leicnte von Norden nach Süden abfallende Topographiemit Neigungen
Fortsetzung... zwischen ca. 0% und max. ca. 1% auf.

Das in Teilbereichenmit betroffeneGrundstückFlst. 457 (Dr.-Umau-
Straße) befindet sich im Eigentumder Gemeinde Lauchringen, die
GrundstückeFlst. 450/8,450/7und 450 sindPrivateigentum.

5. Erschließung

5.1 Allgemein
Grundlage für alle Fachplanungensind die Zwangspunkteaus der
Topographie, die vorhandenenEinrichtungen zur Infrastruktur sowie
die städtebaulichenZielvorstellungenzum Baugebiet„Im Eichle".

5.2Verkehrsanlagen
Proiektqrundlagen:

RASt 06 —> Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen,der For
schungsgesellschaftfür Straßen- und Verkehrswesen,
aktuelleAusgabe(2006).

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die beiden vorhandenen
ErschließungsstraßenDr.-Umau-Straße und Eichlestraße. Weitere
öffentliche Erschließungsstraßensind derzeitnicht erforderlich.

5.3 Abwasserund Oberflächenwasser

Projektgrundlaqen:

DWA (ATV) —> Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab
wasserund Abfall e.V. (Hennef).

DIN -» EN 752, Teil 1-3, aktuelleAusgabe,DeutschesInsti
tut für Normunge.V. Berlin.

Die in der Umgebung angeschlosseneBebauung entwässert im
Mischsystem, die vorhandenenLeitungen befinden sich in der Dr.-
Urnau-Straßeund in der Eichlestraße.

Die Planungsiehtvor, dasGebietim GeltungsbereichdesB-Planes„Im
Eichle" im „modifizierten" Mischsystem zu entwässern.Unbelastetes
Niederschlagswasserwird, sofern es die Geologie zulässt, dezentral
direkt auf den Grundstücken versickert. Ergänzend dazu sind
Retentionszisternenzur Regenwasserbewirtschaftungfestgesetzt(s.
Örtliche Bauvorschriften, Teil B,Ziffer 8.).
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TeilB

BEGRÜNDUNG
Fortsetzung...

5.4Wasserversorgung
Projektgrundlaqen:

DVGW —>• Regelwerk,aktuelleAusgabeDeutscherVerein desGas-
und Wasserfachese.V. Eschborn.

BestehendeWasserversorgungsleitungensind in der Dr.-Urnau-Straße
und in der Eichlestraße vorhanden, die Trink- und Löschwasser
versorgungerfolgt von diesenAnlagenaus.

5.5 Stromversorgung
BestehendeLeitungenzur Stromversorgungsind ebenfalls in der Dr.-
Urnau-Straßeund in der Eichlestraßevorhanden,die Erschließungist
somitgesichert.
Eine Mittespannungsleitungder RegionalversorgungHochrheinverläuft
von der Dr. -Urnau-Straßeaus nach Norden und kreuzt anschließend
das Real der DB. Diese Leitungen sind durch ein Leitungsrechtzu
sichern(s. LageplanBlatt 2).

5.6 Gasversorgung
In der Dr.-Urnau-Straßeund in der Eichlestraßesind auch bestehende
Leitungenzur Gasversorgungvorhanden.Eine ErweiterungderErdgas
versorgungin die Baulandflächen„Im Eichle" ist somit möglich.

5.7 SonstigeVersorgungsträger
Anlagen der DeutschenTelekom und der Kabel B-W sind ebenfallsin
den angeschlossenenbebautenBereichenvorhanden.Die Versorgung
des Baugebietes„Im Eichle" kann somit von diesen vorhandenen
Anlagenauserfolgen.

5.8 Abfallwirtschaft

Die Abfallentsorgungist überdie Dr.-Urnau-Straßeund die Eichlestraße
gesichert.

6. Altlasten

Im Bereich des Bebauungsplanes„Im Eichle" sind keine Altlasten
bekannt.
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Teil B 7. Bebauungund Nutzung
BEGRÜNDUNG lm B-Planbereich„Im Eichle" wird entsprechenddem Planungsziel als
Fortsetzung... Nutzung ein AllgemeinesWohngebiet(WA) gem. § 4 BauNVO

festgesetzt.

Zulässigsind:

- Wohngebäude,
Ausgeschlossenwerden:

BetriebedesBeherbergungsgewerbes,
- Die der Versorgungdes GebietesdienendenLäden, Schank-

und Speisewirtschaftensowie nicht störende Handwerks
betriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle,soziale, gesundheitlicheund
sportlicheZwecke,

- Sonstigenicht störendeGewerbebetriebe,
- Anlagenfür Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen,

Das Gebiet zum B-Plan „Im Eichle" stellt eine Baulücke innerhalbder
auf drei SeitenangeschlossenenWohnbebauungdar. Es solldeshalb
ausschließlichdemWohnendienen.

Für die ausgeschlossenenNutzungsartensind innerhalbderGemeinde
Lauchringen genügend alternative und in gleicher Art bereits
vorbelasteteFlächenvorhanden.

Die überbaubarenGrundstücksflächensind durch festgesetzteBau
grenzenbestimmt,aufdie Festlegungvon Baulinienwird verzichtet.

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Festsetzungder
Grundflächenzahlund die Anzahl der Vollgeschossebestimmt, fest
gesetztsind zwei Vollgeschosse(zwingend).

Im B-Planbereichsind Einzel- undDoppelhäuserzulässig,die Anzahl
derWohnungenwird auf max. 2 je Einheit beschränkt.

Die Höhe der Gebäudewird durch die max. Traufhöhe(+ 6,50m) und
die maximaleFirsthöhe(+ 10,10m)bestimmt(s. Schemaschnitt,Bl. 3).

Zulässig sind Sattel- und Walmdächermit Neigungenzwischenmind.
25° und max. 38°.
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Teil B Auf Grund konstantsteigenderMobilität allgemein und dembegrenzten
BEGRÜNDUNG Angebot an Verkehrsflächenim B-Plangebiet„Im Eichle" insgesamt
Fortsetzung... erfolgt eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung(zwei Stellplätzeje

Wohnung).

Die Festsetzungendes B-Planesorientierensich am Bestandund dem
städtebaulichenGesamtkonzeptmit dem Ziel einer verträglichen
Integration in die angeschlosseneUmgebung.Sie erlaubeninnerhalb
der vorgegebenenMöglichkeiten eine relativ freie Bestimmung von
individuellen Bauabsichten.

8. Naturhaushaltund Landschaft

Zum B-Plan der Innenentwicklung„Im Eichle" nach § 13a BauGB ist
gemäß§ 13 Abs. 3 keine Umweltprüfung erforderlich. Die Bewertung
der Eingriffe und derenAuswirkungenwurdenauf derGrundlageder im
unmittelbarenUmfeld vorhandenenGrünordnungund derenCharakter
eingeschätzt,die Ergebnissesind im Teil C (II.) für das Plangebiet
geregelt.

Im B-Plangebietbefinden sich keine geschütztenBiotope nach § 30
NatSchG(Baden-Württemberg).

9. Anlagender DeutschenBahnAG
Das B-Plangebietwird im Norden durch das Areal der Bahnstrecke
4000 Mannheim (Basel) - Konstanz begrenzt. Im Nahbereich von
Bahnanlagenkann eszu Immissionenausdem Bahnbetriebkommen.
Hierzu zählen Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und Beein
flussungendurch elektromagnetischeFelder. Die Hinweise in Teil CIN.
Nr. 4 sind zu beachten.Es werden grundsätzlichSchallschutzmaß
nahmenempfohlen.
Neuanpflanzungenim Nachbarbereichvon Bahnanlagenmüssenden
Belangender Sicherheitdes Eisenbahnbetriebesentsprechen(s. Teil
CM., Nr. 3.).
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Teil B 10. Realisierungund beabsichtigteMaßnahmen
BEGRÜNDUNG ^uf Gemarkung Unterlauchringen fehlt dringend weiteres neues
Fortsetzung... Wohnbauland,eine möglichst zeitnaheUmsetzungdes Bebauungs

planes„Im Eichle" ist deshalbanzustreben.
Der Bebauungsplansoll Grundlage für die Grenzregelungund die
Erschließungsowiefür die FestlegungdesbesonderenVorkaufsrechts
für Grundstückewerden, sofern diese Maßnahmenim Vollzug des
Bebauungsplaneserforderlichwerden.

11. Kosten

Im Zuge des Bebauungsplanes„Im Eichle" entstehennur Kosten für
private Erschließungsmaßnahmen,für die Gemeinde Lauchringen
entstehenkeine Kosten.

Lauchringen,den06.02.2014

ThomasSchäuble

Bürgermeister
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TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN

für den im Lageplan durch Abgrenzung dargestellten räumlichen
Geltungsbereich.Die Planzeichnung(vgl. Lageplan, Blatt 2) wird wie
folgt ergänzt:

BAUPLANUNGSRECHTLICHEFESTSETZUNGEN
gem.§9(1) BauGB

1. ARTDER BAULICHEN NUTZUNG

gem.§ 9 (1) BauGBi.V.m §§1-15BauNVO
Im räumlichen Geltungsbereichdes B-Planes„Im Eichle" wird
folgendeNutzungfestgesetzt:

1.1 AllgemeinesWohngebiet(WA)
gem.§ 4 BauNVO

1.1.1 Zulässigsind:

- Wohngebäude,
1.1.2 Ausgeschlossenwerden:

- BetriebedesBeherbergungsgewerbes,
- Die der Versorgung des GebietesdienendenLäden, Schank

und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerks
betriebe,

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitlicheund
sportlicheZwecke,

- Sonstigenicht störendeGewerbebetriebe,
- Anlagenfür Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen

1.2 VERKEHRSFLACHEN

gem.§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB
PrivateZufahrt

1.3 GRÜNFLÄCHEN
gem.§ 9 (1) Nr. 15 und (6) BauGB

1.4 PLANUNGEN; NUTZUNGSREGELUNGEN,MASSNAHMEN
UND FLÄCHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNGVON NATURUND LANDSCHAFT

gem.§ 9 (1) Nr. 20, 25 und (6) BauGB
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2. MASSDER BAULICHEN NUTZUNG

gem.§ 16 und 19 BauGB
Das Maß der baulichenNutzung wirddurch die Festsetzungder
Grundflächenzahlund die Anzahlder Geschosseim Lageplan
(s. LageplanBlatt 2) bestimmt.

3. HÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN
gem.§ 9 (3) BauGB

3.1 Die höhenmäßigeFestlegung der Gebäudeerfolgt über die
Festsetzungder Erdgeschossfußbodenhöheauf OK FFB EG =
max. m ü.NN (s. LageplanBlatt 2).

3.2 DieGebäudehöhewird durchfolgendeFestsetzungenbestimmt:
- MaximaleTraufhöhe(TH) = + 6,50m,
- Maximale Firsthöhe(FH) = + 10,10m,
(s. Schemaschnitt,Blatt 3).

4. BAUWEISE

gem.§ 22 BauNVO
4.1 Als Bauweiseist die offene Bauweisegemäß§ 22 (2) BauNVO

festgesetzt.
4.2 Zulässigsind Einzel- und Doppelhäuser.

5. ÜBERBAUBAREGRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
gem.§ 23 BauNVO
Die überbaubarenGrundstücksflächensind durch die Fest
setzung von Baugrenzengem. § 23 BauNVO bestimmt (s.
LageplanBlatt 2).

6. BESCHRÄNKUNGDER ZAHL DERWOHNUNGEN
gem.§ 9 (1) Nr. 6 BauGB
Angesichts sparsamerErschließungsflächenim Verhältnis zu
den hohen Verdichtungsmöglichkeiteninnerhalb des Bauge
bietesist zur Vermeidungvon gegenseitigenBeeinträchtigungen
sowie zur Wahrung des Gebietscharakterseine Beschränkung
der Wohnungen städtebaulich erforderlich. Maximal sind 2
Wohnungenje Einheit zulässig.

7. STELLUNGDER BAULICHEN ANLAGEN

gem.§9(1) Nr. 2 BauGB
Die Stellung der baulichenAnlagen ist durch die Vorgabe der
First- bzw. Gebäuderichtungim Lageplan(Blatt 2) festgesetzt.
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8.

8.1

8.2

8.3

9.

9.1

10.

10.1

10.2

NEBENANLAGEN

gem.§ 14 BauNVO
Nebenanlagengem. § 14 (1) BauNVO sind zulässig.Maximale
Abmessungen:
- Grundfläche4,00/4,00m
- Wandhöhe2,50m
Nebenanlagensind auch außerhalb der festgesetztenBau
grenzenzulässig.
Versorgungsanlageni.S.v. § 14 (2)BauNVO sind als Ausnahme
zulässig.

GARAGEN;CARPORTSUND STELLPLÄTZE
gem.§ 9 (1) Nr. 4 BauGBi.V.m. § 12 (6) BauNVO
Garagen und Carports sind auch außerhalbder im B-Plan
festgesetztenFlächenzulässig.

FLÄCHEN FÜR LEITUNGSRECHTE(LR)
gem.§9(1) Nr. 21 BauGB
Im Bebauungsplan(s. Lageplan Blatt 2) sind innerhalb der
privatenGrundstückebereichsweiseFlächenfür Leitungsrechte
zu Gunsten folgender Versorgungsträgerfestgesetzt (vgl.
Planeintrag):

ST = Stromversorgung
Die mit LeitungsrechtbelegtenFlächensind nicht bebaubar.Es
darf keine Beeinträchtigung,Gefährdung oder Beschädigung
der Leitungen auftreten, die Zugänglichkeit muss jederzeit
gewährleistetsein

planungsbüro+ vermessungsbürok a i s e r, daimlerstraße15, 79761 waldshut-tiengen,tel.: 07741/9211-0,fax: 07741/9211-22
O:\Projekte\13\1326WISWord\B-Plan\Pr\105_BPL-C-01doex



nv GemeindeLauchringen
Bebauungsplan„Im Eichle"
als B-Plan der Innenentwicklunggemäß§ 13a BauGB
aufGemarkungUnterlauchringen

031

EndgültigeFassungvom 06.02.2014 Seite4

TeilC

TEXTLICHE

FEST

SETZUNGEN
Fortsetzung...

II. FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG UND FREI
FLÄCHENGESTALTUNG
gem.§ 9 (1) Nr. 15, 20, 25 a)und b) BauGB

1. ALLGEMEINEGRÜNORDNERISCHEFESTSETZUNGEN
1.1 Bodenschutz

Die Bodenversiegelungist auf das unbedingtnotwendigeMaß
zu beschränken(§ 1aAbs. 2 BauGB).
GemäßDIN 18915 ist derOberbodenabzuschieben,zu lagern,
ggf. wiedereinzubauenoderfachgerechtzu entsorgen.
Während der Bauphase ist darauf zu achten, dass keine
wassergefährdendenStoffe (Öle, Diesel, Fette, etc.) in den
Bodengelangen.

1.2 SchutzzonelängsVer- und Entsorqungsleitunqen
Bäume und Sträuchersind, soweit nicht durch andere Fest
setzungengesondertgeregeltin einemAbstandvon 2,50 m zu
unterirdischenLeitungen zu pflanzen. NachträglicheLeitungen
sind im genanntenAbstandan den Gehölzenvorbeizuführen.

1.3 Grenzabständevon Gehölzpflanzunqen
Bei den Gehölzpflanzungen(Bäume, Sträucherund Hecken)
sind die geltendenRegelungendes Nachbarrechtsgesetzesvon
Baden- Württembergzu beachten.

2. PFLANZGEBOTE

gem.§ 9 Abs.1 Nr. 25 a BauGB
2.1 Bäume: Je 500m2 Grundstücksflächesind mindestenszwei

Bäumezu pflanzen. Es sind bevorzugtregionaltypische,stand
ortgerechteGehölzeoderObstbäumezu verwenden.
Koniferen sind nur in Form von klein- undmittelwüchsigenArten
und Sorten zulässig bzw. sind auf eine Höhe von 2,00 m zu
beschränken.

2.2 Stellplatzflächen:Bei zusammenhängendenStellplatzflächenist
je angefangene4 Stellplätzeein hochstämmigerLaubbaumin
eine zu begrünendeBaumscheibe(Größemind. 2,0 m x 2,0 m)
zu pflanzenund gegenBefahrenzu schützen.

3. Pflanzungenan Bahnanlagen
Alle Neuanpflanzungenim Nachbarbereichvon Bahnanlagen
müssenden Belangender Sicherheitdes Eisenbahnbetriebes
entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach Konzern
richtlinie 882 „Handbuch Landschaftsplanungund Vegetations
kontrolle" zu planenund herzustellen.
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IM. NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENEFESTSETZUNGENUND
HINWEISE

gem.§ 9 (6) BauGB

1. PLANVORLAGE

Die BauantragsunterlagenmüssenfolgendeAngabenenthalten:
1.1 Darstellung des bestehendenund des geplanten Gelände

verlaufesin allen Gebäudeschnittenund Ansichten(entlangder
Umfassungswände).

1.2 Darstellungder bestehendenoder geplantenHöhen der zuge
ordneten Erschließungsstraßein den Gebäudeschnittenund
Ansichtenmit Bezugzur Straße.

1.3 Bei an der GrundstücksgrenzezusammengebautenGebäuden
oder Garagen ist die jeweils zuerst erstellte Bebauung zur
besseren Beurteilung in der nachfolgenden Planung maß
stäblichmit darzustellen.

Denkmalschutz(Hinweis)
Da im Planungsgebiet bisher unbekannte archäologische
Bodenfunde zutage treten können, ist der Beginn von
Erschließungsarbeitensowie allen weiteren Erd- und Aushub
arbeiten frühzeitig dem RegierungspräsidiumFreiburg, Ref.
26 - Denkmalpflege,FachgebietArchäologischeDenkmal
pflege (per Post, per Fax: 0761/208-3599oder per E-Mail:
referat26@rpf.bwl.de)schriftlich mitzuteilen.

Gemäß§ 20 desDenkmalschutzgesetzessind auchim weiteren
Baufortschritt auftretendeFunde (Scherben,Knochen, Mauer
reste,Metallgegenstände,Gräber,auffällige Bodenverfärbungen
u.a.) umgehend zu melden und bis zur sachgerechten
Dokumentationund Ausgrabungenim Boden zu belassen.Mit
Unterbrechungender Bauarbeitenist ggf. zu rechnenund Zeit
zur Fundbergungeinzuräumen.

Geotechnik(Hinweis)
StellungnahmeRegierungspräsidiumFreiburg, Landesamtfür
Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Albertstraße 5, 79104
Freiburg i.Brvom 16.12.2013:
Nach geologischerKarte liegt das Plangebietim Verbreitungs
bereich würmzeitlicher Terassenschotter(Niederterasse),die
von bindigen Deckschichten überlagert sein können. Die
Mächtigkeiten der quartären Schichten sind nicht im Detail
bekannt.
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Im tieferen UntergrundstehenGesteinedes Muschelkalksan.
Im Plangebiet ist ggf. mitAuffüllungen der vorangegangenen
Nutzungzu rechnen.
Sofern eine Versickerungvon Oberflächenwassergeplantbzw.
wasserwirtschaftlich zulässig ist, wird die Erstellung eines
hydrologischenVersickerungsgutachtensempfohlen.
Die Terrassenschotterbilden i. a. einengut tragfähigenund die
bindigen Deck-schichteneinen ggf.setzungsfähigenBaugrund.
Auf ausreichendeEinbindetiefe der Fundamenteund einheit
liche Gründungsbedingungenist zu achten.Bei geotechnischen
Fragenim Zuge der weiteren Planungenoder von Bauarbeiten
(z.B. zum genauenBaugrundaufbau,zu Bodenkennwerten,zur
Wahl des Gründungshorizontes,zu Grundwasserverhältnissen,
zur Standsicherheit von Baugruben, etc.) werden objekt
bezogeneBaugrunduntersuchungengemäß DIN EN 1997-2
bzw. DIN 4020durchein privatesIngenieurbüroempfohlen.

Anlagender DeutschenBahnAG (Hinweis)
Stellungnahmeder DeutschenBahnAG vom 16.12.2013:
Im Nahbereichvon Bahnanlagenkann es zu Immissionenaus
dem Bahnbetriebkommen. Hierzu zählen Bremsstaub,Lärm,
Erschütterungen und Beeinflussungen durch elektromagne
tische Felder. Es können keine Ansprüchegegenüberder DB
AG gemacht werden, welche aus Schäden aufgrund von
Immissionendurch den Eisenbahnbetriebentstehen.

Lauchringen,den06.02.2014

ThomasSchäuble

Bürgermeister
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Teil D 1- Flächennutzungsplan(Auszug) (Blatt 1) unmaßstäblich

2. Lageplan (Blatt 2) M 1:500

3. Schemaschnitt (Blatt 3) M 1:100

4. Gestaltungsplan (Blatt 4) M 1:500

5. StädtebaulichesGesamtkonzept (Blatt 5) M 1:500

planungsbüro+ vermessungsbürok a i s e r, daimlerstraße15, 79761 waldshut-tiengen,tel.: 07741/9211-0,fax: 07741/9211-22
O:\Projekte\13\1326\MSWord\B-Plan\Pr\105_BPL-D-01.docx



GemeindeLauchringen
Bebauungsplan„Im Eichle"
als B-Plan der Innenentwicklunggemäß§ 13a BauGB
auf GemarkungUnterlauchringen

039

EndgültigeFassungvom 06.02.2014 Seite1

Blatt 1

Auszugausdem Flächennutzungsplander VVG
Waldshut-Tiengen,Dogern, LauchringenundWeilheim"
vom 01.03.1991,zuletztgeändertmit Feststellungsbeschlussvom 15.11.2011,
Änderunggenehmigtam09.11.2012,RechtskraftdurchBekanntmachungvom 28.11.2012

(Darstellungunmaßstäblich)
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TeilA

SATZUNG

Der Gemeinderatder GemeindeLauchringenhat die örtlichen Bauvor
schriften zum Bebauungsplan„Im Eichle" auf Gemarkung Unter
lauchringen unter Zugrundelegung der nachstehendenRechtsvor
schriftenam 06.02.2014als Satzungbeschlossen.

Bundesrecht

BauGB Baugesetzbuchin der Fassungder Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durchArtikel 1 desGesetzesvom 11.06.2013(BGBl. I S.
1548).

BauNVO Verordnungüber die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung)i. d. F. der Bekanntmachung
vom 23.01.1990(BGBl. I S. 132), zuletztgeändertdurch
Artikel 2 desGesetzesam 11.06.2013(BGBl. I S. 1548).

BNatSchG Gesetzüber Naturschutzund Landschaftspflege(Bun
desnaturschutzgesetz)vom 29.07.2009, (BGBl. I S.
2542), zuletzt geändertdurch Artikel 7 des Gesetzes
vom 21.01.2013(BGBl. I S. 95).

PlanzV Verordnung über die Ausarbeitungder Bauleitpläneund
überdie DarstellungdesPlaninhalts(Planzeichenverord
nung) vom 18.12.1990(BGBl. 1991 I S. 58), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011

(BGBl. IS. 1509).

Landesrecht

LBO Landesbauordnungfür Baden-Württembergi. d. F. der
Bekanntmachungvom 05.03.2010(GBl. S. 357, 416),
zuletzt geändertdurch Gesetz vom 16.07.2013 (GBl.
S. 209).

GemO Gemeindeordnungfür Baden-Württembergi. d. F. vom
24.07.2000(GBl. S. 581, 698), zuletzt geändertdurch
Artikel 1 desGesetzesvom 16.04.2013(GBl. S. 55).

NatschG Naturschutzgesetzfür Baden-Württembergi. d. F. vom
13.12.2005(GBl. S. 745, 2006 S. 319), zuletzt geändert
durch Artikel 13 desGesetzesvom 17.12.2009(GBl. S.
809).
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Teil A § 1
SATZUNG RÄUMLICHERGELTUNGSBEREICH
Fortsetzung...

Der räumlicheGeltungsbereichder örtlichen Bauvorschriftenentspricht
dem räumlichen Geltungsbereichdes Bebauungsplanes„Im Eichle"
entsprechendden Festsetzungenim Lageplan(Bl. 2).

§2
BESTANDTEILEDER SATZUNG

Die örtlichen Bauvorschriftenbestehenaus:

I. Textliche Festsetzungen i.d.F. vom 06.02.2014
zu denörtlichen Bauvorschriften

§3
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrigim Sinnevon § 75 LBO handelt,wer den aufgrundvon
§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 74 LBO getroffenenFestsetzungen
der örtlichen Bauvorschriftenzuwiderhandelt.

§4
INKRAFTTRETEN

Die örtlichen Bauvorschriftentretenzusammenmit dem Bebauungsplan
mit derortsüblichenBekanntmachungnach§ 10 BauGBin Kraft.

Lauchringen,den06.02.2014

Thomas.Schäuble

Bürgermeister
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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gem.§ 74 LBO

1. ÄUSSEREGESTALTUNGDERGEBÄUDE
Die Gebäudesollen eine optisch ansprechendeund der Umgebung
angepasste äußere Erscheinung erhalten. Gestalterische und
funktionale Elemente sollen proportional ausgewogendas Gesamt
erscheinungsbildder künftigen Bebauungbestimmen.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

DÄCHER
DACHFORM - DACHNEIGUNG Hauptgebäude

Zulässigsind nur Sattel-und Walmdächer.
DACHNEIGUNG

mind. 25°, max. 38°
Die maximale Dachneigungder Nebengebäudedarf die des
Haupthausesnicht überschreiten.Nebengebäudewie Garagen,
Carports, überdachteMüll- und Containerstandortekönnen al
ternativ mit Flachdächernversehenwerden. Flachdächeroder
flach geneigteDächer(bis 10°) sindextensivzu begrünen.
DACHVORSPRUNG
Hauptgebäudemindestens 0,80m, Garagen und Carports
mindestens0,50m.
DACHEINDECKUNG
Zulässig sind nurrot-braune oder graue Dacheindeckungen.
Metalldächersind nur beschichtetzulässig.

OBERFLÄCHEN
Stark reflektierende oder glänzendeMaterialien (Kunststoffe,
polierte Metalle, Bleche,Aluminium, etc.) sind nichtzulässig.
Ausgenommensind Anlagen zur Alternativenergie.

ALTERNATIVENERGIE
Zulässig ist die Nutzung vonSonnenenergieund Geothermie,
nicht zulässigsind Windkraftanlagen.
Photovoltaik-Anlagen und / oder Solarkollektoren sind bei
geneigten Dächern(10°-38°) flächig auf der Dachhaut
anzubringen. BeiaufgeständertenAnlagen auf flach geneigten
Dächern (bis 10°) ist die Höhe auf maximal 50cm über OK
Dachhaut begrenzt. Anlagen an denAußenwändensind nur
flächenbündigzulässig.
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5.

5.1

5.2

5.3

GAS-UND ÖLBEHÄLTER
Gas- und Ölbehälterdürfen nicht frei aufgestelltwerden.Die
Behältersind im Gebäude,in einem Anbau am Gebäudeoder
unterirdischeinzubauen.

ANTENNEN

Parabolantennensind zulässig, sofern sie einen Durchmesser
von max. 1,00mnicht überschreiten.

GEBÄUDEUNDGARAGENAUFGRUNDSTÜCKSGRENZEN
An der GrundstücksgrenzezusammengebauteDoppelhäuser,
GaragenodersonstigeNebengebäudesind in Dachform, Dach
neigung und Ausbildung der Traufe einheitlich zu gestalten.
Material und Farbesind aufeinanderabzustimmen.

EINFRIEDIGUNGEN

Massive Einfriedigungen aus Beton und Mauerwerk sowie
geschlosseneStahl- und Holzkonstruktionensind nichtzulässig.
Einfriedigungendürfen maximal 1,20mhochsein.
Sämtliche Einfriedigungen sind aus städtebaulich gestalteri
schen Gründen in einem Abstand von mind. 0,50m zu den
öffentlichen Erschließungsstraßenzu errichten. In Bereichenmit
Gehwegenkann die Einfriedigung an der Gehweg-Hinterkante
errichtetwerden.

6. FREIFLÄCHEN
6.1 Auffüllungen und Abgrabungen auf den Grundstücken sind

so zu gestalten,dassentlang der künftigen neuenGrenzenzu
den Nachbargrundstückendie Höhenlage des bestehenden
Geländes beibehalten wird. Senkrechte Geländeversprünge
sind entlangderGrenzennicht zulässig.

6.2 Die Befestigung von Freiflächen durch Zufahrten, Vorplätze,
Stellplätze und Lagerflächenist auf das unbedingtnotwendige
Maß zu beschränken.Zur Verringerungder Bodenversiegelung
werden wasserdurchlässigeBeläge (z. B. wassergebundene
Decken,Schotterrasen,Rasenpflaster)festgesetzt.

6.3 Nicht überbaute private Grundstücksflächensind, soweit sie
nicht für Stellplätze,Zufahrten und Zugängeverwendetwerden,
als Grün- und Gartenflächen anzulegen und dauerhaft zu
unterhalten.
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6.4 Im Lichtraumprofil entlang von öffentlichenStraßen (Höhe
analogdem Bordstein,Abstand= 0,50mgemessenvon Vorder
kante Bordstein) sindgrundsätzlich keine baulichen Anlagen
und/oderBepflanzungenzulässig.

7. STELLPLÄTZE
Auf Grund steigenderMobilität allgemein und dembegrenzten
Angebot an Verkehrsflächenfür den ruhendenVerkehr im B-
Plangebiet„Im Eichle" insgesamtwird die Stellplatzverpflichtung
für Wohnungen (§ 37 Abs. 1LBO) auf 2 Stellplätze je Wohnung
erhöht.

8. REGENWASSERBEHANDLUNG
8.1 Versickerunqsmulden

Unbelastetesoder nur geringfügig belastetesNiederschlags
wasser (Dachflächen, Zugänge und Stellplatzflächen) wird
dezentral direkt auf den Grundstücken innerhalb des Bau
gebietesversickert.
Dazu sind Versickerungsmuldenherzustellen und mit einer
belebtenOberbodenschichtmit mind. 30cm Stärkeabzudecken.
Evtl. Störschichten im Untergrund (z.B. Decklehm) sind zu
entfernen und durch sickerfähigesMaterial zu ersetzen. Die
Mulden sind mit einem Notüberlaufzu versehen,welcher in die
öffentliche Kanalisationentwässert.

8.2 Retentionszisternen

Ergänzend zur geplanten dezentralen Versickerung wird
festgesetzt,das als unbelastetgeltende Niederschlagswasser
der Dachflächen in geeigneten Behältern (Zisternen) zu
sammeln und zu bewirtschaften (z.B. zur Bewässerungder
Grün- und Gartenflächenund zur Regenrückhaltung).Diese
AnlagenmüssenfolgendeVolumenanteilebeinhalten:

NutzvolumennachBedarf, mind. 2,0m3
Zusätzliches Retentionsvolumen mind. 1,0m3 je 50m2
abflusswirksame(Dach)Fläche

Das zusätzliche Rückhaltevolumensoll sich bei Niederschlag
füllen und konstant mittels Drosselabflussin die Kanalisation
entleeren. Die Anlagen müssen dazu eine technische
Ausrüstung nach dem aktuellen Stand der Technik enthalten
(z.B. Schwimmerdrossel,Notüberlauf etc.). Der Ablauf von
Drosselund Notüberlaufentwässertin die Kanalisation.
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8.3 Sofern dasin den ZisternengesammelteNiederschlagswasser
auch als Brauchwasserin Gebäudenverwendet werden soll
(z.B. für die Toilettenspülung),ist dies vorab mit der Gemeinde
(u.a. auch wegen der Gebührenregelung)im Detail abzu
stimmen.

Insbesondereist im Hinblick auf den Schutzdes Trinkwassers
sowie dendarausresultierendenhygienischen Anforderungen
auf einefachgerechteInstallationbesondererWert zu legen.
Die gesetzlichenVorgabensind strengstenseinzuhalten.

Lauchringen,den06.02.2014

I

ThomasSchäuble
Bürgermeister
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